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»
Kurz zusammengefasst ist die 
EU-Taxonomie ein Instrument mit 
dem Investitionen zu ökologisch 

nachhaltigen Tätigkeiten gelenkt werden 
sollen«, erklärt Lisa Vockenhuber von Nie-
derhuber & Partner Rechtsanwälte. Dafür 
wurden einheitliche und transparente Krite-
rien geschaffen, um zu beurteilen, welche 
wirtschaftlichen Tätigkeiten als »ökologisch 
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Wesentlicher Beitrag 
zur Verwirklichung von 
mindestens einem der 

sechs Umweltziele.

Einhaltung der technischen Bewertungskriterien. Diese 
werden durch delegierte Verordnungen der Kommission 
bestimmt und enthalten genaue Definitionen darüber, 

wann die Kriterien 1 und 2 erfüllt sind. 

Ausschluss eines sig-
nifikanten Schadens an 

den Umweltzielen.

Einhaltung der von der 
EU vorgegebenen sozia-
len Mindeststandards im 
Bereich der Menschen-
rechte und des Arbeits-

rechts.

»ökologisch nachhaltige« 
Wirtschaftstätigkeit

Um den Kriterien der Taxonomie-Verordnung zu entsprechen und somit als ökologisch nach-
haltig zu gelten, muss eine wirtschaftliche Tätigkeit folgenden vier Kriterien entsprechen:
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nachhaltig« anzusehen sind. Die Idee dahin-
ter ist, dass wenn Investitionen explizit als 
»nachhaltig« deklariert werden, mehr Mittel 

in diese Wirtschaftsaktivität gelenkt werden. 
Um den Kriterien der Taxonomie-Ver-

ordnung zu entsprechen und somit als öko-

»Neben großen Konzernen und Finanzinstituten 
sind von der EU-Taxonomie insbesondere auch 
Immobilienentwickler und deren Zulieferer und 
Dienstleister betroffen«, erklärt Lisa Vockenhu-
ber, Niederhuber & Partner Rechtsanwälte. 

Übersicht 1: Die vier Kriterien der EU-Taxonomie

Die EU-Taxonomie und ihre  
Auswirkungen auf die Bauwirtschaft

  
Die vorlieg-

ende Übersicht 
ist in enger Zusam-
menarbeit mit Nie-
derhuber & Partner 
Rechtsanwälte ent-

standen.

Das Thema Taxonomie ist derzeit in aller Munde, nicht zuletzt aufgrund der Debatte, dass auch Atom-
strom und Strom aus Erdgas als »grün« klassifiziert werden sollen. Auch die Bau- und Immobilienwirt-
schaft wird sich auf einige Änderungen einstellen müssen. Gemeinsam mit NHP Rechtsanwälte zeigt der 
Bau & Immobilien Report, was auf die Branche zukommt.

Quelle: Niederhuber & Partner Rechtsanwälte
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Die Taxonomie-Verordnung definiert sechs Umweltziele und legt fest, wann eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zu einem Ziel 
leistet und wann diese als erheblich beeinträchtigend (»significant harm«) angesehen werden: 

n Wesentlicher Beitrag: Verringerung und Verminderung von 
Treibhausgasemissionen oder Speicherung der Emission. Ziel ist es, 
die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre zu stabilisieren. 
Bsp.: Erzeugung, Speicherung oder Nutzung erneuerbarer Energien, 
Steigerung der Energieeffizienz, Umstellung auf Nutzung erneuerba-
rer Materialien nachhaltiger Herkunft.

n Significant harm: Tätigkeiten, die zur erheblichen Entstehung 
von Treibhausgasen führen. 

n Wesentlicher Beitrag: Erreichung 
eines guten Gewässerzustandes bzw. der 
Vermeidung der Verschlechterung von 
Gewässern. 
Bsp.: Verbesserung der Wasserbewirt-
schaftung und der Wassereffizienz, sach-
gerechte Entsorgung kommunaler und 
industrieller Abwässer.

n Significant harm: Schädigung des 
guten Zustands oder des ökologischen 
Potenzials von Gewässern (Oberflächen-
gewässer, Grundwasser und Meeresge-
wässer). 

n Wesentlicher Beitrag: Schutz vor Umweltverschmutzungen 
durch bspw.: 
Vermeidung von Emissionen, Verbesserung von Luft-, Wasser- und 
Bodenqualität, Beseitigung von Abfällen und Schadstoffen.

n Significant harm: Tätigkeiten, die zu erheblichem Anstieg der 
Schadstoffemissionen in Luft, Wasser und Boden führen. 

n Wesentlicher Beitrag: Schutz, Erhalt bzw. Wiederherstellung der 
Biodiversität oder Erreichung eines guten Zustands von Ökosyste-
men und deren Erhalt. 
Bsp.: Nachhaltige Landnutzung und -bewirtschaftung, Maßnahmen 
zum Erhalt der Natur, Schutz der Biodiversität, nachhaltige Waldbe-
wirtschaftung.
n Significant harm: Erhebliche Schädigung eines guten Zustands 
eines Ökosystems oder des Erhaltungszustands von Lebensräumen 
und Arten.

n Wesentlicher Beitrag: Effizientere 
Nutzung von natürlichen Ressourcen und 
Primärrohstoffen sowie Ressourcen- und 
Energieeffizienzmaßnahmen. 
Bsp.: Verbesserung von Haltbarkeit, Re-
paraturfähigkeit, Wiederverwendbarkeit, 
Verringerung der Abfallerzeugung bei Bau 
und Abriss von Gebäuden.

n Significant harm: Erhebliche Ineffizi-
enz bei Materialnutzung, Tätigkeiten, die 
Zunahme bei Erzeugung, Verbrennung 
oder Beseitigung von Abfällen bewirken, 
Abfallbeseitigung, die eine erhebliche und 
langfristige Umweltbeeinträchtigung verur-
sachen kann. 

n Wesentlicher Beitrag: 
Anpassungslösungen, die das Risiko nachteiliger Auswirkungen des 
Klimas auf die Wirtschaftstätigkeit selbst verringern, ohne das Risiko 
für nachteilige Auswirkungen auf Mensch, Natur und Vermögen zu 
erhöhen. 

n Significant harm: Tätigkeiten, die nachteilige Auswirkungen des 
Klimas auf die Schutzgüter (Mensch, Natur, Vermögen und wirt-
schaftliche Tätigkeit selbst) verstärken.

1) Klimaschutz

3) Nachhaltige Nutzung 
und Schutz der Wasser- 
und Meeresressourcen

5) Vermeidung und Ver-
minderung von Umwelt-
verschmutzung

2) Anpassung an 
den Klimawandel

4) Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft (inkl. 
Abfallvermeidung, Wieder-
verwendung und Recycling)

6) Schutz und Wiederher-
stellung der biologischen 
Vielfalt und der Ökosys-
teme

Übersicht 2: Die 6 Umweltziele der EU-Taxonomie
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Kategorie Bewertungskriterien

Neubau n Der Primärenergiebedarf liegt mindestens zehn Prozent unter dem Schwellenwert, der in den Anforderun-
gen für Niedrigstenergiegebäude festgelegt ist. 

n Prüfung des Gebäudes bei Fertigstellung auf Luftdichtheit und thermische Integrität – Abweichungen von 
der in der Planungsphase festgelegten Effizienz oder Defekte an der Gebäudehülle müssen Investoren und 
Kunden offengelegt werden. Alternative: Robuste und nachvollziehbare Verfahren zur Qualitätsprüfung wäh-
rend des Bauvorgangs. 

n Berechnung des Lebenszyklus-Treibhauspotenzials des Gebäudes für jede Phase im Lebenszyklus, Offen-
legung gegenüber Investoren und Kunden. 

n Wasserhähne an Handwaschbecken und Spülenarmaturen: max. Wasserdurchfluss von 6 Litern/min, 
Duschen: max. Wasserdurchfluss von 8 Litern/min, Toiletten, einschließlich WC-Anlagen, Becken und Spül-
kästen: Spülvolumen von max. 6 Litern und durchschnittliches Spülvolumen von max. 3,5 Litern.

Renovierung bestehender Gebäude n Begrenzung des Abfallaufkommens bei Bau- und Abbruchprozessen, um die Beseitigung und die sichere 
Handhabung von gefährlichen Stoffen zu ermöglichen und die Wiederverwendung sowie ein hochwertiges 
Recycling zu erleichtern. 

n Treffen von Maßnahmen, um Lärm-, Staub- und Schadstoffemissionen während der Bau- oder Wartungs-
arbeiten zu verringern.

Installation, Wartung und Reparatur 
von energieeffizienten Geräten

n Dämmung von Außenwänden, Dächern und Produkten für die Anwendung der Isolierung auf die Gebäudehülle. 

n Austausch von Fenstern durch neue energieeffiziente Fenster und von Außentüren durch neue energieef-
fiziente Türen.

n Installation und Austausch energieeffizienter Lichtquellen.

n Installation, Austausch, Wartung und Reparatur von Heiz-, Lüftungs- und Klimaanlagen und Warmwasser-
bereitungsanlagen.

n Installation wasser- und energiesparender Küchen- und Sanitärarmaturen.

Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
in Gebäuden

n Installation, Wartung oder Reparatur von Ladestationen für Elektrofahrzeuge.

Geräte für die Messung, Regelung 
und Steuerung der Gesamtenergie-
effizienz von Gebäuden

n Installation, Wartung und Reparatur zonierter Thermostate, intelligenter Thermostatsysteme und Sensoren, 
einschließlich Bewegungs- und Tageslichtsteuerung.

n Installation, Wartung und Reparatur von Systemen zur Gebäudeautomatisierung und -steuerung sowie von 
Systemen für das Gebäudeenergie-, Beleuchtungssteuerungs- und Energiemanagement.

n Installation, Wartung und Reparatur intelligenter Zähler für Gas, Wärme, Kälte und Strom.

n Installation, Wartung und Reparatur von Fassaden- und Dachelementen mit Sonnenschutz- oder Sonnen-
regulierungsfunktion.

Installation, Wartung und Reparatur 
von Technologien für erneuerbare 
Energien

n Installation, Wartung und Reparatur von Photovoltaiksystemen und von solarbetriebenen Warmwasserpa-
neelen.

n Installation, Wartung, Reparatur und Modernisierung von Wärmepumpen

n Installation, Wartung und Reparatur von Windturbinen und Sonnenkollektoren sowie von Wärme- oder 
Elektroenergiespeichern.

n Installation, Wartung und Reparatur einer Kraft-Wärme-Kopplung und von Wärmetauscher-/rückgewin-
nungssystemen.

Erwerb von und Eigentum an Ge-
bäuden

n Gebäude, vor dem 31. Dezember 2020 erbaut: min. EPC der Klasse A. Alternativ: Gebäude gehört zu den 
oberen 15 Prozent des nationalen oder regionalen Gebäudebestands. 

n Gebäude, nach dem 31. Dezember 2020 erbaut: entsprechen den Vorgaben für Neubau.

Übersicht 3: Die sieben Kategorien der wirtschaftlichen Tätigkeiten der Bau- und Immobilienbranche

logisch nachhaltig zu gelten, muss eine wirt-
schaftliche Tätigkeit vier konkrete Kriterien 
erfüllen (siehe Übersicht 1). Sie muss einen 
wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung 
von mindestens einem der sechs Umweltzie-
le leisten (siehe Übersicht 2). Ein signifikan-

ter Schaden an diesen Umweltzielen muss 
ausgeschlossen werden und soziale Mindest-
standards im Bereich der Menschenrechte 
und des Arbeitsrechts müssen ebenso einge-
halten werden wie technische Bewertungs-
kriterien (siehe Übersicht 3).

>> Sechs Umweltziele <<
Die in der Taxonomie-Verordnung fest-

geschriebenen Umweltziele umfassen den 
»Klimaschutz«, die »Anpassung an den 
Klimawandel«, »nachhaltige Nutzung und 
Schutz der Wasser- und Meeresressourcen«, 

Die wirtschaftlichen Tätigekiten der Bau- und Immobilienwirtschaft werden im Rahmen der Bewertungskriterien in sieben Kategorien erfasst.  
Die technischen Bewertungskriterien legen für jede Kategorie spezifische Anforderungen fest.
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n ÜbER NHP REcHTSANWäLTE: Niederhuber & 
Partner Rechtsanwälte zählen zu den führenden 
Rechtsanwaltskanzleien für öffentliches Wirtschaftsrecht. 
An ihren drei Standorten in Wien, Salzburg und Graz un-
terstützt die Kanzlei ihren Mandanten bei der Realisierung 
komplexer Projekte in ganz Österreich. Dabei liegt ihr 
Tätigkeitsschwerpunkt vor allem im bereich des Umwelt-, 
Anlagen- und Energierechts. 

Info: www.nhp.eu

zur Info

den »Übergang zur Kreislaufwirtschaft«, die »Vermeidung 
und Verminderung von Umweltverschmutzung« sowie 
»Schutz und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt 
und der Ökosysteme«. »Zudem wird festgelegt, wann eine 
Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zu einem 
der sechs Umweltziele leistet und wann diese als significant 
harmed, also erheblich beeinträchtigt, angesehen werden«, 
erklärt Vockenhuber (siehe Übersicht 2).

>> Technische Bewertungskriterien <<
Die wirtschaftlichen Tätigkeiten der Bau- und Immobi-

lienbranche werden im Rahmen der Bewertungskriterien in 
sieben Kategorien mit spezifischen Anforderungen erfasst. 
Die technischen Bewertungskriterien legen für jede Katego-
rie spezifische Anforderungen fest. Die Kategorien reichen 
von »Neubau« über »Renovierung« bis zu »Installation, 
Wartung und Reparatur von Technologien für erneuerbare 
Energien« (siehe Übersicht 3). »Wirft man einen Blick auf 
die technischen Bewertungskriterien wird eines klar: Ne-
ben großen Konzernen und Finanzinstituten, die mit ›öko-
logisch nachhaltigen Fonds‹ werben möchten, sind von der 
EU-Taxonomie insbesondere auch Immobilienentwickler 
und deren Zulieferer und Dienstleister betroffen«, so Vo-
ckenhuber. Da die Finanzierungsfähigkeit von Immobilien-
projekten in Zukunft immer mehr von deren Nachhaltigkeit 
abhängen wird, greifen die Vorgaben der EU-Taxonomie auf 
lange Sicht wohl weiter ein als auf den ersten Blick ersicht-
lich, ist Vockenhuber überzeugt. n

Der »Neubau« ist eine der insgesamt sieben Kategorien der wirt-
schaftlichen Tätigkeit der bau- und Immobilienbranche.

Fo
to

s:
 iS

to
ck


